
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/9 1Ob687/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

JN §55

ZPO §227 II

Rechtssatz

Von einer einheitlichen Forderung kann nicht gesprochen werden, wenn der Rechtsgrund der geltend gemachten

Forderungen verschieden ist. Es liegt eine Forderungsmehrheit vor.

Entscheidungstexte

1 Ob 687/77
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